
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERLJoN~i-fof-Jiilr-l-l'!!-e---.a 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

5. Juni 1984 

Gemeinde Hofstetten-Flüh 
Genehmigung des Erschliessungsplanes 
"Bushaltestellen Talstrassen in Flüh 

Nr. 1647 

Das Bau-Departement legt aufgrunä von § 68 des kantonalen Bau

gesetzes den Erschliessungsplan (Strassen- und Baulinienplan) 

über die projektierten Bushaltestellen an der Talstrasse in 

Flüh zur Genehmigung vor. 

Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwägung: 

Der Plan lag vom 13. Februar bis 13. März 1984 öffentlich auf. 

Es gingen zwei Einsprachen ein. Dem Begehren dieser Einsprecher 

konnte stattgegeben werden 9 indem die Bushaltestelle mit Trottoir 9 

welche die Grundstücke GB Nr. 3004 und 3194 tangiert, um 50 cm 

verschmälert wird. Im Bereich dieser Liegenschaften wurde auch 

die Baulinie etwas korrigiert. Hierauf haben die beiden Grund

eigentümer ihre Einsprachen schriftlich zurückgezogen. 

Es steht somit der Genehmigung des im Sinne der Einsprecher be

reinigten Planes nichts mehr im Wege. 

Es wird 

beschlossen: 

Der Erschliessungsplan "Bushaltestellen Talstrasse" in der Gemeinde 

Hofstetten-Flüh wird genehmigt. 

Der Staatsschreiber 

0 

Kant. Tiefbau~~t (5) 9 mit 2 genehmigten Plänen Ha/fr 
Bau-Departement 

• .Kw:rt".",J\,rnt für Raumplanung (2) 9 :rnit,.l genehrrügten Plan 
Kreisbauamt III, 4143 Dornach (2) 9 mit l genehmigten Plan 
Ammannamt der Einwohnergemeinde 9 4114 Hofstetten-Flüh 9 mit 

l genehmigten Plan 
Amtsblatt (Publikation der Genehmigung) 
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